
Bayerischer Behördenwegweiser

An:

Straße/Postfach

PLZ Ort

Antrag auf Einrichtung einer
Auskunfts-/Ubermittlungssperre

nach dem Gesetz über das Meldewesen (Meldegesetz - MeldeG) vom 08.12.2006 (GVB1 S. 990)

Antragsteller

Name, Vorname, Doktorgrad

Geburtsname Geburtsdatum

Anschrift

Nach Maßgabe des Meldegesetzes beantrage ich die Einrichtung folgender Auskuafts-/Ubermittlungssperren:

l. Auskunfts- bzw. Übermittlungssperren, für die keine Begründung erforderlich ist:
Übermittlungssperre an öffentlich-rechtliche D Ich gehöre nicht der Religionsgemeinschaft meines
Religionsgemeinschaften (Art. 29 Abs. 2 Satz 3) Ehegatten an.

Ich beantrage, dass meine Daten nicht an die Religionsgesellschaft meines Ehegatten übermittelt werden.
Diese Erklärung gilt auch für meine minderjährigen Kinder, soweit sie ebenfalls nicht der Religionsgemeinschaft
angehören.

Name Vorname(n) Geburtsdatum

D Widerspruch gegen die Weitergabe von Daten an Parteien und Wählergruppen im Zusammenhang mit
allgemeinen Wahlen und mit Abstimmungen (Art. 32 Abs. l)

Für den Fall eines Alters- oder Ehejubiläums (z.B. 75. Geburtstag oder goldene Hochzeit) darf eine Mittei-
lung über dieses Jubiläum nicht weitergegeben werden (Art. 32 Abs. 2), bei Ehejubiläen ist die Unter-
schrift beider Ehegatten erforderlich!
Der Weitergabe meiner Daten an Adressbuchverlage wird widersprochen (Art. 32 Abs.3)

Der Weitergabe meiner Daten für Zwecke der Direktwerbung wird widersprochen (Art. 7 MeldeG)
Hiermit widerspreche ich der Weitergabe meiner Daten an Private (einfache Melderegisterauskunft) im
Falle des automatisierten Abrufs über das Internet (Art. 31 Abs. 3 Satz 3)

Hiermit widerspreche ich der Weitergabe meiner Daten an das Bundesamt flir Wehrverwaltung fiir Zwe-
cke der Übersendung von Informationsmaterial über den freiwilligen Wehrdienst (§ 58 WPflG i.V.m. § 21
Abs. 7 MRRG).

D 2. Auskunftssperren, für die eine Begründung erforderlich ist:
Auskunftssperre, da Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange
entstehen kann (Art. 31 Abs. 7)

a
a

D

Begründung

Bemerkungen/Vermerke/Entgegen genommen

Ort, Datum Unterschrift des Erklärenden Unterschrift des Ehegatten
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II. ÄUskunfts-bzw.Ülre

M ObeFmittluhgssperreano^ntlich-rechy

Das|MeldegesetZiSieht vörliMass den|Kiroh^ nebeni^en DateniihreF l\4Kglisäer:aüGh§®^
FamilieriangehoBgeBleler .Mii^BeaeRi dietiliic^f^^^^^y
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1.4 Auskünfte an Adressbuchyerlage
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i.ff l3^tenuBermittlungen an des Bundesam^^

Damit das Banct^amt für aas Perspnalmarmgement der Bundeswehr über äe|^fe^
täRB, übermitteln clie ^^^^^
jStaatsangehörig|<eft,|;äiejm|rtäGHsten^
.Falls Siei:i;keine:JnförmätJoni|,|äümh.:iä^
^können Sie.der:DaitsrmeitergaÜg^ii8(i|i^hen.:|EiR iB|@|undyn9^^

M |^uskunftsspe|TeTOBfür'.die:einejBe|gmh:dung:,erforderlich:;i .:::''^jl:s'is:.i;i.:%i^?
,Die:£ntselieiälnjüber;IHFeÄnfrag'1iegtim,E
::|!iuskunftssperre";ge§en;:;.ialle,::i:aüsgenQrB»^enioffent|
begmndetseiR^ewtl; können iNa||v ise gefördert Mtörden.l
lt^Ben^;Sie jmehr lalsli e!ne%^
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